
Kopie

Kunden-Nr.: 03.13000.00
Rechnungs-Nr. 271910

Herr
Muster Hans
Hauptstrasse 8
9475 SevelenRechnung                                

                                        

Rg.-Periode: 01.10.2009 - 31.03.2010
Rechn.Datum: 31.03.2010
Zahlbar bis: 30.04.2010
Ablese-Datum: 16.03.2010

Betrifft: Hauptstrasse 8

Bezeichnung Betrag CHF MW

Netznutzung       165.45 1
Energie       110.85 1
Abgaben        90.35 1
Wasser        77.00 2
Abwasser        42.00 1
Kabel-TV        35.00 1

Zwischentotal Rechnung       520.65
1) Zuzüglich 7.60% MWSt. auf Fr. 443.65                        33.70
2) Zuzüglich 2.40% MWSt. auf Fr. 77.00                         1.85

Total Rechnung       556.20
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Kunden-Nr. 03.13000.00 Rechnungs-Nr. 271910 Rechn.Datum 31.03.2010

Bezeichnung Zähler-Nr Art Stand alt Stand neu Faktor Verbrauch Preis Betrag CHF MW

Netznutzung
Easy DT                            3964 H     46757    48507             1750   0.0956       167.30 1

N     95850    99713             3863   0.0500       193.15 1
GGrruunnddpprreeiiss                                               90.00 1

Zwischentotal       450.45
Gutschrift AK-Netznutzung          -285.00 1

Total Netznutzung       165.45

Energie
Easy DT                       H      1750   0.0770       134.75 1

N      3863   0.0430       166.10 1

Zwischentotal       300.85
Gutschrift AK-Energie              -190.00 1

Total Energie       110.85

Abgaben
AAbbggaabbee  aann  GGeemmeeiinnddee                           5613   0.0076        42.65 1
KKoosstteennddeecckk..  EEiinnssppeeiisseevveerrggüüttuunngg    5613   0.0045        25.25 1
SSyysstteemmddiieennssttlleeiissttuunngg                       5613   0.0040        22.45 1

Total Abgaben        90.35

Wasser
Wasserbezug                        6875 W      6250     6310               60   0.7000        42.00 2
GGrruunnddggeebbüühhrr                                            115.00 2

Zwischentotal       157.00
Gutschrift AK-Wasser                -80.00 2

Total Wasser        77.00

Abwasser
AAbbwwaasssseerrggeebbüühhrr                                    0.00    60   1.4500        87.00 1
Gutschrift AK-Abwasser              -45.00 1

Total Abwasser        42.00

Kabel-TV
KKaabbeell--TTVV  GGeebbüühhrr  ((1122..5500//MMoonnaatt))      1    75.00        75.00 1
Gutschrift AK Kabel-TV              -40.00 1

Total Kabel-TV        35.00

Zwischentotal Rechnung       520.65
1) Zuzüglich 7.60% MWSt. auf Fr. 443.65                        33.70
2) Zuzüglich 2.40% MWSt. auf Fr. 77.00                         1.85

Total Rechnung       556.20 M
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1. Netznutzung 
 Mit dem neuen Stromversorgungsgesetz (StromVG), welches per 

01.01.2009 in Kraft getreten ist, müssen die Stromkosten in 
Netznutzung, Energiebezug und öffentliche Abgaben aufgeteilt 
werden. Das Netznutzungsentgelt ist ein Beitrag an das 
Elektrizitätsnetz, das heisst, an die Infrastruktur, welche dafür sorgt, 
dass der Strom sicher und zuverlässig vom Hersteller bis zum 
Bezüger transportiert werden kann. 

 
 
2. Energie 
 Hierbei handelt es sich um den effektiven Strombezug. 
 
 
3. Abgaben 
 Die öffentlichen Abgaben setzen sich zusammen aus kommunalen 

Abgaben (Abgaben an Gemeinwesen) sowie gesetzlichen Abgaben 
(Systemdienstleistungen und kostendeckende Einspeisevergütung). 

 
 
4. Wasser 
 Der Wasserzins setzt sich zusammen aus einer Konsumtaxe 

(Verbrauch gemäss Wasseruhr) und einer Grundtaxe. 
 
 
5. Abwasser 
 Die Abwassergebühr wird auf Basis des Wasserverbrauchs als 

Konsumtaxe in Rechnung gestellt. 
 
 
6. Kabel-TV 
 ofern Sie einen Kabel-TV-Anschluss über Rii-Seez-Net haben, wird 

Ihnen dieser auf der Stromrechnung in Rechnung gestellt. Der 
derzeitige Ansatz beträgt Fr. 12.50 / Monat. 

 



A Verrechnungsansatz (Preise je kWh oder m3 in Fr.)  
 
B Anzahl x Ansatz = Kosten 
 
C Der Grundpreis ist ein Bestandteil der Infrastrukturkosten und beträgt Fr. 

15.00 / Monat 
 
D Effektive Kosten pro Teilbereich und Verrechnungsperiode (ohne MWSt. 

und ohne Berücksichtigung bereits geleisteter Akontozahlungen) 
 
E Bezahlte Teilrechnungen im Verrechnungsjahr 
 
F Mehrwertsteuerpflichtiger Betrag 
 
G Die Abgaben an Gemeinwesen (Polit. Gemeinde) waren bisher im Preis 

inbegriffen, müssen neu aber separat ausgewiesen werden. Der Ansatz 
beträgt ab 01.01.2011 Rp. 0.86 / kWh. Unter diese Abgaben fallen z.B. 
Konzessionsabgaben und ungedeckte Kosten der öffentlichen Beleuchtung. 

 
H Der Betrag aus der kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) muss von 

der Elektrizitätsversorgung Sevelen für die Finanzierung erneuerbarerer 
Energien gemäss eidgenössischem Energiegesetz an die swissgrid 
abgeliefert werden. Der Ansatz wird von der swissgrid festgelegt. Der 
momentan Ansatz beträgt Rp. 0.45 / kWh und kann bis max. Rp. 0.60 / kWh 
erhöht werden (Festlegung durch das Bundesamt für Energie). 

 
I Infolge Ausgliederung der Hochspannungsleitungen an die nationale 

Netzgesellschaft (swissgrid) ist diese dafür verantwortlich, dass das 
Schweizer Stromnetz sicher funktioniert; z.B. müssen genügend Reserven 
vorhanden sein, um Schwankungen auszugleichen und bei Ausfällen muss 
sofort reagiert werden können. Der Betrag aus den Systemdienstleistungen 
(SDL) ist zur Finanzierung dieser Dienstleistungen daher vom 
Elektrizitätswerk an die swissgrid abzuliefern. Der Ansatz ab 01.01.2011 
beträgt Rp. 0.77 / kWh und wird durch das Bundesamt für Energie (BFE) 
festgelegt. 

 
J Grundlage für die Berechnung der Abgaben an die Gemeinde, SDL und 

KEV ist der Gesamtstromverbrauch (kWh Hochtarif + kWh Niedertarif) in der 
Verrechnungsperiode. 

 
K Die Grundlage zur Berechnung der Schmutzwassergebühr ist die Menge an 

verbrauchtem Frischwasser. 
 
L Total aller Teilbereiche exkl. Mehrwertsteuer 
 
M Die Totale aller Teilbereiche inkl. Mehrwertsteuer ergeben den zu 

bezahlenden Restbetrag oder Ihr Guthaben. 
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